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Sachverha].t und Antrãge 

Die Beschwerdegegnerin ist Inhaberin des europaischen 

Patents Nr. 0 136 437 (Aruneldungs- Nr. 84 108 614.3). 

Die Beschwerdeführerin hat Einspruch gegen die Patent-

erteilung wegen inangeinder Neuheit, bzw. mangeinder 

erfinderischer Tätigkeit des Gegenstands des Patent-

anspruchs 1, mm Hinblich u. a. auf DE-B2-2 727 704 und DE-

B-2 1229 24, erhoben. 

Der Einspruch wurde zuruckgewiesen. 

Die Zuruckweisung wurde damit begrundet, daB dent Gegen-

stand des geltenden Patentanspruchs 1 im Hinblick auf den 

vorliegenden Stand der Technik die geniäB Artikel 52 (1) 

und 54 EPU erforderliche Neuheit und auch die gemäB 

Artikel 52 (1) und 56 EPU velangte erfinderische Tàtigkeit 

zuzuerkennen sei. 

Gegen diese Entscheidung hat die Beschwerdeführerin 

(Einsprechende) Beschwerde eingelegt. Sie beantragt, die 

angefochtene Entscheidung aufzuheben und das angefochtene 

Patent zu widerrufen. 

Patentanspruch 1, vorgeschlagen in der Nitteilung der 

Prüfungsabteilung geinäB Regel 51 (4) EPU und von der 

Anmelderin zugestiltunt, hat folgenden Wortlaut: 

11 1. Mehrkoniponentenkraft- und -moinentenneBkarper mit 

Dehnungsme8streifen auf einein Me8k6rper (Z), bei dent für 

die Erfassung der Längs- (P1) und Querkräfte (P2, P3) und 

Momente (M1, M2, N3) DehnungsmeBstreifen (1 ... 8) so 

angeordnet sirtd, daB sich den Kräften (P1 ... P3) und 

Momenten (M1 ... N3) zuordbare (*zuordenbare) MeBwerte von 

aus den DehnungsmeBstreifen (1 ... 8) paarweise zusaminen-

schaitbaren Halbbrücken ergeben, wobei für einen einheit- 
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lichen MeBkórper (Z) mit definierter Krafteinleitung eine 

solche Anzahl von in vorgegebener Ausrichtung zur 

Beanspruchungsrichtung des MeBkôrpers (Z) angeordneten 

DehnungsnieBstreifen (1 ... 8) vorgesehen ist, daB zu den 

Krãften (P1 ... P3) und Noinenten (M1 ... N3) eindeutig 

zuorderbare (*zuordenbare) Empfindlichkeiten entstehen und 

daB mit den an den HalbbrUcken abgreifbaren Spannungen 

genügend viele Gleichungen zur Ermittlung der Krãfte (P1 

P3) und Momente (M1 ... N3) aufstellbar sind und wobei 

die DehnungsmeBstreifen (1 ... 8) an einem ihrer Enden 

untereinander parallelgeschaltet und die anderen Enden 

voneinander getrennt zugãnglich sind und jeweils zur 

Auswertung der jeweiligen BrückenxneBspannung herausgefUhrt 

sind." 

Patentansprüche 2 bis 8 sind abhängige Patentansprüche. 

VII. 	Zur Begründung ihres Antrags stützt die Beschwerdeführerin 

ihr Vorbringen auf folgende Argumnente. Dem Gegenstand des 

angefochtenen Patentanspruchs 1 sei zwar die Neuheit, 

nicht aber die erfinderische Tätigkeit zuzuerkennen. Aus 

DE-B--2 122 924, und insbesondere aus Fig. 2 bis 3 und dem 

entsprechenden Text, ist das Merkmnal bekannt, bei einem 

"Verfahren zur getrennten Erfassung der Komponenten 

beliebig gerichteter Kräfte und/oder beliebig gerichteter 

Momnente" MeBwerte mit Hilfe von Halbbrücken zu bilden. 

Durch entsprechend geschaltete DehnungsmeBstreifen dann 

soiche Halbbrücken zu bilden, daB an deren freien Enden 

Spannungen anhiegen, die in Frage komnmenden MeBwerten 

entsprechen, dürfte für einen gerade auf diesem Gebiet 

seit längerem tàtigen und damit versierten Fachmann in 

keiner Weise irgendwelche Schwierigkeiten darstehlen. 

Sicherhich bringe der Fachmann die DehnungsmeBstreifen mit 

demn Ziel an, sie geeignet zusanunenzufassen. Zwar enthalte 

DE-B-2 122 924 keinen Hinweis, gegebenenfahls andere 

Brückenkombinationen vorsehen zu können; auch bestehe für 

den Fachmann keine deutliche Veranlassung, von dieser 
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speziellen SchaltungsanordnUflg bei dem gegebenen MeBkörper 

abzuweichen. Zwar bestehe zusãtzlich mit dem heran-

gezogenen Stand der Technik für den Fachmann kein 

deutlicher Hinweis, die gemäS der im angefochtenen 

Patentanspruch 1 vorgegebene Verschaltung zu wãhlen. 

Jedoch hãtte dieser Schritt gerade im Hinblick auf die in 

DE-B-2 122 924 angeführte Aufgabe nahegelegen. 

VIII. Die Beschwerdegegnerin beantragt, die Beschwerde zurück-

zuweisen. Zur Begründung ihres Antrags verweist sie auf 

die Gründe für die Entscheidung und auf ihre Stellungnahme 

un Einspruchsverfahren; die Verschaltung des angefochtenen 

Patentanspruchs 1 unterscheide sich von den aus dexn Stand 

der Technik, insbesondere den aus DE-B-2 122 924 bekannten 

HalbbrUckeschaltungen; die beanspruchte Verschaltungs-

möglichkeiten erlaube durch beliebige Koinbinationen zweier 

DehnungsineBstreifen die Aufstellung einer Gesamtinatrix der 

Kràfte und Momente unter Beteiligung aller DehnungsmeB- 

streifen auf dein Mekörper; auBerdem würden die meB-

technischen Vorteile der Halbbrückenschaltungen hin-

sichtlich Fehiern durch Alterung und Temperaturabhãngig -

keit der Bauelemente in der Brücke benützt. 

Entsche idungsgründe 

Die Beschwerde 1st zulässig. 

Neuheit 

2.1 	Aus DE-B2-2 727 704 (siehe Spalte 2, Zeile 42 bis 

Spalte 3, Zeile 20; Spalte 3, Zeile 60 bis Spalte 4, 

Zeile 13; Spalte 6, Zeilen 37 bis 54; Patentanspruch 3; 

Fig.4 bis 5) 1st eine Mehrkomponentenkraft- und - 

momentenmeBvorrichtung bekannt; die MeBvorrichtung enthãlt 

DehnungsnieBstreifen (6, 7) auf einem MeBkórper (Platten 

(1, 2), Zwischenstück (3), Stützen (5) und Speichen (4)), 

der durch Frâsen oder Drehen aus einem einzigen Stuck 

02726 	 .../... 



4 	 T 836/90 

hergesteilt werden kann und daher ein eirtheitlicher MeB-

körper sein kann; der MeBkörper ist mit Mittein (der Last-

aufnehmer Platte (2)) für eine definierte Krafteinleitung 

versehen; die Vorrichtung enthãlt DehnungsmeBstreifen (6, 

7) in vorgegebener Ausrichtung zu der aus Lãngs- und 

Querkräften und Momenten bestehenden Beanspruchungs-

richtung des MeBkörpers; diese DehnungsmeSstreifen (6, 7) 

sind zusammenschaltbar und sind in einer soichen Anzahl in 

der Weise angeordnet, daB zu den Krãften und Momenten 

eindeutig zuordenbare Empfindlichkeiten entstehen und mit 

den an den Schaltungen abgreifbaren Spannungen genügend 

viele Gleichungen zur Ermittlung der Krãfte und Momente 

aufstellbar sind. 

2.1.1 Jedoch sind DE-B2-2 727 704 keine Angaben über die 

Verschaltung der DehnungsmeBstreifen, und insbesondere 

über Halbbrückenschaltungen, zu entnehznen. 

2.2 	Aus DE-B-2 122 924 (siehe Spalte 1, Zeilen 33 bis 46; 

Spalte 2, Zeile 8 bis Spalte 6, Zeile 6; Fig.l bis 3) ist 

ein MehrkomponentenkraftmeBkórper mit DehnungsmeBstreifen 

auf eineni massiven und starren MeBkörper (8) mit 

definierter Krafteinleitung (6, 7) bekannt, bei dem für 

die Erfassung der Längs- und Querkrãfte DehnungsmeB-

streifen (1 bis 5) angeordnet sind; die DehnungsmeB-

streifen (1 bis 5) sind paarweise (1 und 5 bis 4 und 5, in 

Fig. 2; 1 und 3, 1 und 5 und 4 und 2 in Fig. 3) in 

Halbbrücken zusammenschaltbar; von diesen Halbbrücken 

ergeben sich aus den Krãften zuordenbare MeBwerte; die 

DehnungsineBstreifen sind in einer soichen Anzahl und in 

einer soichen vorgegebenen Ausrichtung zur Beanspruchungs-

richtung des MeBkörpers (8) angeordnet, daB zu den Kräften 

eindeutig zuordenbare Empfindlichkeiten entstehen und mit 

- - den an den HalbbrUcken abgreifbaren Spannungen genügend 

viele Gleichungen zur Ermittlung der Krâfte aufstellbar 

sind; die Dehnungsme8streifen (1 bis 5) kännen an einem 

ihrer Enden untereinander parallelgeschaltet sein, wobei 
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für einzelne DehnungsmeSstreifen ((1 bis 4) auf Fig. 2, 

zurn Beispiel) die anderen Enden voneinander getrennt 

zugãnglich und jeweils zur Auswertung der jeweiligen 

BrückenineBspannung herausgeführt sind; auBerdem ist auch 

ein Mehrkomponeritenkraft- und -momentenmeBkörper mit 

DehnungsmeBstreifen auf einem MeBkôrper vorgesehen, bei 

demn für die Erfassung der Langs- und Querkràfte und 

Momente mehr DehnungsmneBstreifen (z. B. sechs) angeordnet 

sind. 

2.2.1 Jedoch sind DE-B-2 122 924 keine Angaben über einen 

einheitlichen MeBkärper und eine Halbbrückeverschaltung zu 

entnehmen, bei der die DehnungsmneBstreifen, d. h. alle 

Dehnungsnie8streifen, die an einem ihrer Enden unter-

einander parallelgeschaltet sind, an dem anderen Ende 

voneinander getrennt zugánglich sind, so daB die 

elektrischen Signale jeweils zur Auswertung der jeweiligen 

BrückenmneBspannung herausgeführt sind. 

	

2.3 	Die weiteren Entgegenhaltungen des Stands der Technik 

wurden von der Beschwerdeführerin in ihrer schriftlichen 

Begründung nicht mnehr erwàhnt und sind nach Auffassung der 

Kamnmer weniger relevant. 

	

2.4 	Daher 1st der Gegenstand des angefochtenen Patent- 

anspruchs 1 neu im Sinne von Artikel 54 EPU. 

	

3. 	Erfinderische Tãtigkeit 

	

3.1 	DE-B2-2 727 704 gehört zurn technischen Gebiet der Mehr- 

komponentenkraft-und -mnomentenmneBkârper mit DehnungsmeB- 

streifen auf einem MeBkórper. Der auf diesem Gebiet 

kompetente Fachmann ist auch Uber die demn MeBkórper 

anzupassenden elektronischen Schaltungen informiert. 

	

3.2 	Nach Auffassung der Kamniner besteht die Aufgabe der 

angefochtenen Erfindung darin, eine Verschaltung für den 
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aus DE-B2-2 727 704 bekannten MeSkörper zu schaffen, die 

die Aufstellung einer Gesanitinatrix der Krãfte und Moniente 

unter Beteiligung aller Dehnungsnte8streifen auf dent MeB-

kãrper erlaubt; auBerdem sollen die ailgemein bekannten 

meStechnischen Vorteile der Halbbrückenschaltungen 

hinsichtlich Fehiern durch inbesondere Texnperaturabhângig -

keit der Baueleinente benützt werden. 

	

3.3 	Die Aufgabe zur Aufstellung einer Gesanitmatrix der Kräfte 

und Momente unter Beteiligung aller DehnungsmeSstreifen 

auf dent MeBkôrper ist DE-B2-2 727 704 nicht zu entnehmen. 

DE-B2-2 727 704 (siehe Spalte 3, Zeilen 31 bis 37) 

betrif ft nàinlich die Verineidung der Nachteile und 

Schwierigkeiten, die sich aus dent Auftreten von ver-

fälschenden Koinponenten bei Biegungsinessungen ergeben, und 

schlägt zu diesem Zweck eine besondere strukturelle 

Gestaltung des MeBkörpers vor. 

	

3.4 	DE-B-2 122 924 gehOrt zurn gleichen technischen Gebiet. DE- 

B-2 122 924 (siehe Patentanspruch 1; Spalte 1, Zeilen 33 

bis 46; Spalte 2, Zeilen 8 bis 15; Spalte 3, Zeilen 37 bis 

53) sind Halbbrückenschaltungen für die Aufstellung von 

Eichinatrixen bei einein Verfahren zur getrennten Erfassung 

der Koinponenten beliebig gerichteter Kràfte und/oder 

beliebig gerichteter Montente zu entnehmen. Dadurch kann 

auch die oben erwâhnte Aufgabe erfüllt werden, und die 

Koniponenten einer beliebig zu niessenden Kraft kónnen 

getrennt angezeigt werden; auBerdem sind die ineB- 

technischen Vorteile der Halbbrücke mm Hinblick auf 

Temperaturkoinpensation erwâhnt. In diesem Zusanunenhang ist 

auch erwãhnt (siehe Spalte 4, Zeile 44), daB der Dehnungs-

ineBstreifen (5) in Fig. 2 als Kompensationsstreifen dient, 

wobei soiche Streifen auch aktiv benützt werden kónnen 

(siehe Spalte 3, Zeilen 39 bis 53). 
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3.5 	Eine ailgemeine Lehre liD Hinblick auf die genaue 

Schaltungsgestaltung der Halbbrücke ist DE-B-2 122 924, 

und insbesondere dem einzigen Patentanspruch, nicht zu 

entnehinen. Nur Beispiele der vorgeschlagenen Halbbrucke 

sind in DE-B-2 122 924 aufgeführt. Die besondere 

Schaltungsgestaltung der Halbbrücke gemã8 dein 

angefochtenen Patentanspruch 1 ist DE-B-2 122 924 nicht zu 

entnehinen. 

	

3.6 	Die weiteren Entgegenhaltungefl des vorliegenden Stands der 

Technik enthalten keinen Hinweis auf die beanspruchte 

Verschaltung. 

	

3.7 	Die Beschwerdeführerin hat das Argument vorgebracht, da 

aus DE-B-2 122 924, und insbesondere aus Fig. 2 bis 3, das 

Merkinal bekannt sei, bei einem "Verfahren zur getrennten 

Erfassung der Komponenten beliebig gerichteter Krâfte 

und/oder beliebig gerichteter Momente" MeBwerte mit Hilfe 

von Halbbrücken zu bilden. Durch entsprechend geschaltete 

DehnungsmeBstreifen dann soiche HalbbrUcken zu bilden, da 

an deren freien Enden Spannungen anliegen die in Frage 

konunenden MeBwerten entsprechen, dürfte gerade im Hinblick 

auf die in DE-B-2 122 924 angeführte Aufgabe für einen auf 

diesein Gebiet versierten Fachinann in keiner Weise irgerid-

weiche Schwierigkeiten darstellen. 

3.7.1 Die Frage, ob die beanspruchte Verschaltung der Dehnungs-

ineSstreifen (DMS) sogar ohne direkten Hinweis aus DE-B- 

2 122 924 mi Hinblick auf die Aufgabe nahegelegen hãtte, 

trif ft nach Auffassung der Kanuner aus folgenden Gründen 

nicht zu. 

3.7.2 DE-B-2 122 924 (Spalte 3, Zeilen 37 bis 51) ist zu 

entnehinen, daS die Temperaturkompensation bei Anordnung 

von Halbbrücken ebenfalls durch das dargestelite MeS-

verfahren begunstigt wird. Kónrien für eine bestiinmte Art 
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der Beanspruchung, wie z. B. für Vertikalkraft im 

gezeichneten Ausführungsbeispiel, die beiden DMS einer 

Halbbrücke nicht so angeordnet werden, daB sie gegensinnig 

arbeiten, so braucht der als Temperatur- Kompensations-

Streifen im benachbarten Ast der Halbbrücke arbeitende DMS 

gegenüber rein elastischen Beanspruchungen nicht unemp-

findlich, d. h. nicht "inaktiv" zu sein, sondern inuB nur 

so ausgerichtet werden, daB die Differenz zwischen seiner 

Widerstandsãnderung und der des "aktiven" Streichens, 

d. h. die Anzeige der Halbbrücke, ausreichend groB bleibt; 

so kann dieser Kompensationsstreifen unmittelbar im 

Bereich der aktiven Streifen senkrecht zu deren Richtung 

angebracht werden. AuBerdem betont DE-B-2 122 924 (siehe 

Spalte 4, Zeilen 1 bis 3 und 16) weiter, daB ein durch das 

beschriebene Verfahren erzielter Vorteil gegenuber den 

herkôitiinlichen die sehr gute Teinperaturkompensation ist. 

3.7.3 Nach Auffassung der Kaminer ist also die Teinperatur- 

koinpensation eine Teilaufgabe der in DE-B-2 122 924 

beschriebenen Erfindung. Im Ausführungsbeispiel geinàB 

Fig. 2 von DE-B-2 122 924 (siehe Spalte 4, Zeilen 44 bis 

62) dient DMS 5 als Koinpensationsstreifen, wobei im 

zweiten Zweig der Halbbrücke nacheinander die vier DMS 1 

bis 4 eingeschaltet werden können; eine weitere 

Verschaltung zwischen den DehnungsmeBstreifen ist nicht zu 

entnehmen. Im Ausführungsbeispiel gernãB Fig. 3 von DE-B- 

2 122 924 (siehe Spalte 4, Zeile 63 bis Spalte 6, Zeile 6) 

werden folgende DMS zu Halbbrücken konthiniert: 1 mit 3, 2 

mit 4 und 1 mit 5; die beiden erstgenannten Halbbrücken 

bestehen aus gegensinnig arbeitenden DNS, un Hinblick auf 

horizontale Komnponenten; zur Vertikalkomnponentenermittlung 

liefert die Halbbrücke DMS 1 und DMS 5 den ausschlag-

gebenden Anteil; diesem zweiten Ausführungsbeispiel ist 

wieder zu entnehmen, daB die Temperaturkomnpensation eine 

wichtige Aufgabe ist; eine weitere Verschaltung zwischen 

den DehnungsmneBstreifen ist auch nicht zu entnehmen. 
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3.7.4 Zwar hãtte eine Anderung der in DE-B-2 122 924 

beschriebenen Verschaltungen, bei der die Dehnungs-

me8streifen an einem ihrer Enden untereinander parallel-

geschaltet und die anderen Enden voneinander getrennt - 

zugànglich sind und jeweils zur Auswertung der jeweiligen 

Brückenmespannung herausgeführt sind, eine aligemeinere 

Halbbrückeverschaltung mit erweiterten Verschaltungs-

inôglichkeiten erlaubt. Jedoch hãtte eine solche Ariderung, 

für die dein Stand der Technik kein Hinweis zu entnehinen 

ist, zu Halbbrücken gefuhrt, die nicht alle die in DE-B-

2 122 924 gewünschte Temperaturkoxnpensationsniöglichkeit 

besitzen. Daher hàtte eine soiche Anderung, die teilweise 

gegen die oben erwãhnte Teilaufgabe von der gleichen DE-B-

2 122 924 st68t, nach Auffassung der Kaininer nicht 

nahegelegen. 

3.8 	Aus diesen Gründen beruht der Gegenstand des angefochtenen 

Patentanspruchs 1 auf einer erfinderischen Tãtigkeit im 

Sinne von Artikel 56 EPLJ und 1st im Sinne von 

Artikel 52 (1) EPU patentfãhig. Aufgrund ihrer Rück-

beziehung auf Patentanspruch 1 definieren die übrigen 

Patentansprüche 2 big 8 ebenso eine patentfãhige Erfindung 

(Art. 52 (1) EPU). Somit genügen das Europäische Patent 

und die Erfindung, die es zum Gegenstand hat, den 

Erfordernissen des Ubereinkoinmens (Art. 102 (2) EPTJ), so 

daB die Beschwerde zurUckzuweisen ist. 
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Entscheidungsformel 

Aus diesen Gründen wird entschieden: 

1. 	Die Beschwerde wird zurückgewiesen. 

Der GeschãftsstelleribeaIllte: 	 Der Vorsitzende: 

ç {OVZUV 

P. Martorana 
	 E. Turrini 

~A 
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